










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































514 § 93. Das Begnadigungsrecht. 

durch die Erlasse vom 23. Juli 1879 (Reichsgesetzbl. S. 283), vom 28. Sep
tember 1885 (Reichsgesetzbl. S. 273), vom 5. November 1894 (Reichs
gesetzbl. S. 529) und vom 23. November 1907 (Reichsgesetzbl. S. 759) ist 
eine solche Delegation erfolgt in bezug auf den Erlaß von Ge l d s t r a f e n, 
welche durch richterliches Urteil oder im Verwaltungswege rechtskräftig 
erkannt sind, und auf die Gewährung der R e h a b i 1 i t a t i o n. 

IV. D a s B e g n a d i g u n g s r e c h t d e r E i n  z e 1 s t a a t e n 

besteht in allen anderen als den vorstehend aufgeführten Strafsachen 
ohne Unterschied, ob der Tatbestand durch Reichsgesetz oder Landes
gesetz unter Strafe gestellt ist, und auch dann, wenn durch die Tat 
das Interesse des Reiches unmittelbar verletzt worden ist. In den 
Zoll- und Steuergesetzen des Reiches hat dies ausdrückliche Anerken
nung gefunden 1). 

Im V e r  h ä 1 t n i s z u m  R e  i c h ist das Begnadigungsrecht der 
Einzelstaaten in a 11 e n Fällen ein a u s s c h l i e ß 1 i c h e s; ein kon
kurrierendes Begnadigungsrecht des Kaisers besteht nicht 2). 

Um das V e r h ä 1 t n i s d e r E i n z e 1 s t a a t e n z u e i n a n d e r 

zu bestimmen, muß man von der juristischen Natur des Begnadigungs
aktes als eines staatlichen B e  f e h 1 e s  ausgehen. Da ein Befehl seine 
Wirksamkeit nur auf diejenigen erstreckt, die ihm zu gehorchen ver
pflichtet sind, so ergibt sich als prinzipielle Regel der Satz, daß ein 
Begnadigungsakt eines Einzelstaates nur innerhalb desselben wirkt 
und seine Kraft auf die diesem Staate angehörenden Behörden be
schränkt. Diese Regel kann aber nur im souveränen Einheitsstaat, 
der in betreff der Strafrechtspflege völlig selbständig und unabhängig 
ist, konsequent durchgeführt werden. Die bundesstaatliche Zusammen
fassung der deutschen Staaten behufs Ausübung der Strafrechtspflege, 
wie sie durch das Gerichtsverfassungsgesetz und die Strafprozeßord
nung erfolgt ist, ergreift auch die Wirkungen des Begnadigungsrechts. 

1. D i e B e g n a d i g u n g i m  e n g e r e n S i n n  e entzieht einem 
Strafurteil (ganz oder teilweise) die Vollstreckbarkeit. Hieraus ergibt 
sich mit Notwendigkeit der Satz, daß die staatliche Rechtskraft des 
Urteils (vgl. oben S. 399 fg.) und die staatliche Wirksamkeit des Be
gnadigungsaktes sich decken müssen, wenn nicht zwischen beiden 
staatlichen Funktionen unlösbare Konflikte entstehen sollen. Da die 
staatliche Rechtskraft (Vollstreckbarkeit) der Strafurteile eines deut
schen Gerichtes sich über das ganze Reichsgebiet erstreckt, so kann 
auch das Begnadigungsrecht desjenigen Staates, dessen Gericht das 
Urteil gefällt hat, nur dann eine gesicherte Wirksamkeit haben, wenn 

1) Vgl. Ar n d t ,  Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft Bd. 5, S. 323 ff. 
2) Als ein Uebelstand ist namentlich anzuerkennen, daß bei gerichtlichen Ver

urteilungen wegen Beleidigungen des Kaisers und von R e i c h s beamten wegen 
A m t sdelikten der Kaiser das Begnadigungsrecht nicht hat, während es ihm doch 
in Disziplinarsachen der. Reichsbeamten zusteht. 
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es ebenfalls im g a n z e n Reichsgebiet rechtliche Kraft hat und nicht 
in dem Gebiet eines anderen Staates durch Strafvollstreckung illusorisch 
gemacht werden kann. Andererseits würde die Strafrechtspflege jedes 
einzelnen Staates ihrer Kraft und Bedeutung beraubt und die einheit
liche Organisation der Gerichtsbarkeit zerstört werden, wenn die Straf
urteile eines Staates durch Begnadigungsakte eines anderen Staates, in 
dessen Gebiet der Verurteilte (oder sein Vermögen) sich befindet, un
vollstreckbar gemacht werden könnten. Aus diesem logischen Erfor
dernis der Ko n g r u e n z zwischen der Vollstreckbarkeit der Urteile 
und der Wirksamkeit der Begnadigung, welche ihnen die Vollstreck
barkeit entzieht, ergeben sich folgende zwei Sätze : 

a) I n j e d e r  S t  r a f s a c h e ka n n i m  m e r  n u r e i n d e  u t
s c h e r S t a a t b e g n a d i g u n g s b e r e c h t i g t s e i n ; so wenig es 
in irgendeiner Sache ein konkurrierendes Begnadigungsrecht des 
Reichs und eines Einzelstaates gibt, ebensowenig gibt es in irgend 
einem Falle auf dem Gebiet der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit ein 
konkurrierendes Begnadigungsrecht mehrerer Einzelstaaten. 

b) D e r B e g n ad i g u n g s a k t  d e s  z u s t ä n d i g e n  S t a a te s  
e r s t r e c k t s e i n e  'Vir k s a m k e i t  ü b e r  d a s  g a n z e  R e i c h s
gebi e t. 

Die Frage, welcher Staat im einzelnen Falle zur Ausübung des 
Begnadigungsrechts zuständig ist, hat zwar in der Reichsgesetzgebung 
keine ausdrückliche Entscheidung gefunden; nach der Gerichtsverfas
sung und dem Rechtsmittelsystem kann diese Frage aber nicht anders 
beantwortet werden, als daß das Begnadigungsrecht demjenigen Staate 
zusteht, dessen Gericht in e r s t e r I n s t a n z  in der Sache das Urteil 
gesprochen hat. Denn die Gerichte der höheren Instanzen, auch 
wenn sie nicht demselben Staate angehören, dessen Gericht in erster 
Instanz das Urteil gefällt hat, stellen die Ausübung der Strafgewalt 
(das Strafrecht) desjenigen Staates fest, vor dessen Gericht erster In
stanz die Strafverfolgung erhoben und durchgeführt worden ist. Auch 
ist in der Vorschrift des§ 484 der Strafprozeßordnung eine Anwe n
d u n g  dieses Prinzips enthalten, aus welcher man auf die reichsge
setzliche Anerkennung des letzteren einen Rückschluß machen kann. 
In der Praxis wird dieser Grundsatz ohne Bedenken befolgt, und in 
der Theorie bildet er die weitaus überwiegende Meinung 1). In den 
Verträgen der deutschen Staaten über die Errichtung gemeinsamer 
Gerichte erster Instanz ist er durch die Bestimmung ergänzt worden, 
daß den beteiligten Landesherren das Begnadigungsrecht ))in den aus 
ihren Gebieten erwachsenden« Strafsachen verbleibt 2). 

1) Meve s S. 494; Löwe (9. Aufl. ) S. 26, Anm. 12; Löb S. 33ff.; B i n d i n g 
S. 868 (jedoch mit falscher Begründung) ; E 1 s a ß  S. 119 ff.; Me rke 1 S. 250; S e u f
f e r  t S. 152. 

2) Preuß. Vertrag mit Oldenburg Art.18, mit Schwarzburg-Sondershausen Art. 19, 
mit Lippe Art. 14 (Preuß. Gesetzsammlung 1879, S. 169, 177, 222). Löwe S. 26; 
Se u ff er t a. a. 0.; D e  1 a q u i s S. 377 fg. 
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Durch diesen Grundsatz werden bei seiner Einfachheit und Klar
heit alle Streitfragen vermieden 1). Ausgenommen ist nur der Fall, daß 
nachträglich eine Gesamtstrafe an Stelle der von Gerichten anderer 
Staaten erkannten Strafen festgesetzt wird (Strafgesetzb. § 79, Straf
prozeßordn. §§ 492 ff.). Hier ist es zweifelhaft und bestritten, ob das 
Begnadigungsrecht anteilsmäßig denjenigen Staaten verbleibt, denen 
es hinsichtlich der Einzelstrafen zugestanden hat, oder ob es auf den
jenigen Staat übergeht, dessen Gericht die Gesamtstrafe festgesetzt hat. 
Diese Frage beantwortet sich nach der Ansicht, welche man über das 
Verhältnis zwischen dem die Gesamtstrafe festsetzenden Urteile zu den 
früheren, die Einzelstrafen festsetzenden Urteilen für die richtige hält, 
ist also eine rein prozessualische und kann daher hier unerörtert 
bleiben 2) . 

2. D i e N i e d e r s c h l a g u n g einer Strafsache ist der Befehl an 
die mit der Strafverfolgung betrauten Behörden, mit Einschluß der 
Gerichte, den Täter nicht zu verfolgen oder - falls die Untersuchung 
schon im Gange ist - ihn nicht weiter zu verfolgen 3). Wenn nun zur 
Strafverfolgung nur die Behörden (Gerichte) e i n e s  Staates zuständig 
sind, so ist jede Möglichkeit einer Kollision zwischen den Hoheits
rechten mehrerer Staaten vollständig ausgeschlossen; eine wirksame 
Niederschlagung kann nur von dem Landesherrn desjenigen Staates 
erteilt werden, dessen Gerichte zuständig sind, sie ist aber auch zur 
vollständigen Sicherstellung des Begnadigten vor jeder Strafverfolgung 
ausreichend. Wenn aber nach den Grundsätzen der Strafprozeßordnung 
wegen einer und derselben strafbaren Handlung Gerichte v e r s c h i e
d e n e r  Staaten in erster Instanz zuständig sind, so ist die Strafver
folgung bei j e d e m  dieser Gerichte zulässig, bis eines derselben die 
Untersuchung eröffnet hat. Strafprozeßordnung § 12. Durch die Er
öffnung der Untersuchung bei einem zuständigen Gericht (Prävention) 
e r l i s c h t  die Zuständigkeit aller anderen Gerichte4). 

Hieraus ergibt sich , daß hinsichtlich der Wirkung der Nieder
schlagung folgende Fälle zu unterscheiden sind 5): 

1) Vgl. jedoch über einzelne Zweifel, die bei den gemeinschaftlichen Gerichten 
entstehen können, v. Kr i e s  , Strafprozeßrecht S. 109 fg. 

2) Vgl. über die verschiedenen Ansichten L ö b S. 50 ff. ; L ö w e S. 26, Note 12 
a. E.; ßi n d i ng S. 877; E l s aß S. 124; H. Meye r S. 392. Grundlos behauptet 
B i n d  i n  g a. a. 0., Anm. 21, daß der Bundesratsbeschluß vom 11. Juni 1885 über die 
Vollstreckung von Gesamtstrafen (siehe oben S. 419) auch für das Begnadigungsrecht 
von Bedeutung sei. Vgl. darüber L ö w e S. 133; E 1 s aß a. a. 0. 

3) Eine gute und zuverlässige Uebersicht der in den einzelnen deutschen Bun
desstaaten hinsichtlich der Abolition geltenden Rechtssätze und deren praktische 
Handhabung gibt H e i m b e r  g e r S. 45 ff.; ferner F 1 e i s c h m a n  n S. 51 ff. 

4) Lö w e  Note 5 zu§ 12 (S. 222); J o h n  I, S. 250; G l a s e r  II, S. 163. 
5) H e i m b e r g e  r S. 89 ff. gibt jetzt eine sorgfältige und scharfsinnige Erörte

rung dieser Lehre. Da er von einer anderen Grundauffassung des Wesens der Abo
lition ausgeht wie ich, so kommt er zu teilweise anderen Ergebnissen. Er sieht in 
der Abolition nicht nur einen Verzicht auf den staatlichen „Strafanspruch", sondern 
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a) Die Begnadigung wird erteilt, bevor an irgendeinem der an sich 
zuständigen Gerichte die Untersuchung eröffnet worden ist, also in 
einem Zeitpunkt, in welchem noch eine konkurrierende Kompetenz 
aller dieser Gerichte besteht. Alsdann kann die Amnestie eines Landes
herrn (oder Senats) den Täter nur vor der Strafverfolgung v o r d e n  
G e r i c h t e n  d i e s e s  S t a a t e s  schützen; denn nur seinen eigenen 
Behörden kann der Landesherr befehlen oder verbieten 1). 

b) Die Niederschlagung wird verfügt, nachdem das Gericht eines 
a n d e r e n  Staates bereits gemäß § 12 der Strafprozeßordnung das aus
schließlich zuständige geworden ist. Alsdann ist sie völlig wirkungslos 
dem auswärtigen Gericht gegenüber, weil es außerhalb der Machtsphäre 
des amnestierenden Landesherrn ist; dem inländischen Gerichte gegen
über, weil es ohnehin keine Zuständigkeit mehr hatte. 

c) Die Niederschlagung erfolgt - sofern dies nach dem Landes
staatsrecht statthaft ist -, nachdem ein i n l ä n d i s c h e s Gericht prae
veniendo durch Eröffnung der Untersuchung das ausschließlich zu
ständige geworden ist. Alsdann wirkt sie für das g a n z e Reichsgebiet. 
Denn das inländische Gericht darf das Strafverfahren nicht fortsetzen, 
weil ihm dies durch den Gnadenerlaß rechtswirksam verboten ist; alle 
anderen Gerichte im Gebiete des Reichs aber haben infolge der Prä
vention kraft Reichsgesetzes ihre Zuständigkeit verloren, und es fehlt 
an einer Rechtsvorschrift, daß die letztere infolge der in einem Staate 
erteilten Abolition in anderen Staaten wieder auf lebe 2). Wenn vo r 

insbesondere einen Verzicht auf den staatlichen „Straffeststellung·sanspruch" und 
nimmt einen solchen überall da an, wo nach den gesetzlichen Vorschriften die Z u
s t ä n d i g k e i t einer Behörde, insbesondere eines Gerichts, begründet ist. Hiernach 
kann der Staat A den Strafanspruch, dagegen der Staat B den Straffeststellungsan
spruch haben, und es können mehrere Staaten den Straffeststellungsanspruch in der
selben Strafsache haben, falls nach den gesetzlichen Zuständigkeitsnormen die Ge
richte verschiedener Staaten zuständig sind. Da nun jeder Staat nur auf die i h m  
zustehenden Ansprüche verzichten kann, so ergeben sich hieraus hinsichtlich der 
Wirkung der Abolition schwierige Komplikationen, auf deren Lösung ein großer 
Scharfsinn verwendet wird. Wenn man das in der Staatsgewalt enthaltene Recht zu 
strafen nicht als Herrscher- oder Hoheitsrecht, sondern als "Anspruch" des Staates 
auffaßt, so muß man allerdings neben dem „Strafanspruch" noch den „Straffeststel
lungsanspruch" und den „Strafvollstreckungsanspruch • - vielleicht auch den Durch
suchungsanspruch, Verhaftungsanspruch usw. - zn Hilfe nehmen, und es ergeben 
sich dann ebenso viele „Anspruchsverzichte" aller Staaten, deren Gerichte in der 
konkreten Sache zuständig sind. Diese Anspruchstheorie ist gegenwärtig allerdings 
die herrschende, und gegen sie anzukämpfen, verspricht wenig Aussicht auf Erfolg; 
ich glaube aber, daß sie mit dem staatsrechtlichen Wesen der Strafgewalt und des 
Strafprozesses im Widerspruch steht. Vgl. oben S. 378 ff. 

1) H. M eye r S. 395 behauptet, daß die in dem einen deutschen Staate erfolgte 
Niederschlagung, vor oder nach Einleitung des Verfahrens, das Verfahren in einem 
jeden anderen deutschen Staate ausschließt, weil die Begnadigung in allen ihren 
Formen der A b u r  t e i 1 u n g g 1 e i c h s t e h t. So wie dieser Grund falsch ist, ist 
auch die daraus hergeleitete Folgerung unrichtig. 

2) Vgl. L ö b S. 45 ff. Unrichtig Bi n d  i n  g S. 869, § 167 a. E., und L ö w e  
S. 27, Note 13 a. Der letztere denkt an die Möglichkeit, daß nach erfolgter Nieder-
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Erteilung der Abolition eine U ebertragung der Sache auf das Gericht 
eines anderen Staates gemäß § 12, Abs. 2 der Strafprozeßordnung er
folgt ist, so geht das alleinige Abolitionsrecht mit Wirkung für das 
ganze Reichsgebiet auf diesen anderen Staat über1). 

d) Wenn ein Landesherr in einer Sache, in welcher ein Gericht 
seines Staates in erster Instanz erkannt hat, die Niederschlagung ver
fügt, während die Sache in der Berufungsinstanz bei einem g e m e i n
s c h a f t 1 ic h e n Oberlandesgericht schwebt, so ist die Abolition zweifel
los wirksam; denn die gemeinschaftlichen Oberlandesgerichte sind 
gemeinsame Gerichte der beteiligten Staaten und leiten ihre Befugnisse 
aus der Staatsgewalt dieser ab, nicht aus einer ihnen übergeordneten 
Gewalt. Dagegen ist es bestritten, ob der Landesherr, dessen Gericht 
in erster Instanz erkannt hat, wirksam die Strafverfolgung nieder
schlagen kann, wenn die Sache in der Revisionsinstanz beim R e i c h  s
g e r  i c h t schwebt. Das Reichsgericht hat in der oben zitierten Ent
scheidung vom 6. Juni 1896 (Entsch. in Strafs. Bd. 28, S. 419) die Frage 
verneint, weil es nicht ein gemeinsames Gericht der Bundesstaaten, 
sondern ein Gericht des Reichs als einer den einzelnen Staaten über
geordneten, selbständigen Staatsgewalt ist, die Landesherren der Bundes
staaten ihm daher keine rechtswirksamen Befehle erteilen können 2). 
In einer Entscheidung vom 12. März 1900 3) hat dagegen derselbe Senat 
angenommen, daß der Landesherr auch dem Reichsgericht gegenüber 
das Abolitionsrecht wirksam ausüben dürfe, weil der dem Richter von 
Staats wegen erteilte Auftrag, im einzelnen Falle das Recht zu finden, 
erledigt und gegenstandslos geworden sei, sobald die maßgebende In
stanz eine Erklärung dahin abgegeben hat, daß sie ))den staatlichen 
Strafanspruch« nicht geltend machen wolle 4). 

schlagung in einem Staate die Sache nach s 12, Abs. 2 der Strafprozeßordnung einem 
Gerichte eines anderen Staates übertragen werde, fügt aber selbst hinzu: „Ein Anlaß 
zur Uebertragung wird freilich hier nicht füglich eintreten können." In der Tat be
steht der Zweck dieser Vorschrift nur in einer Erleichterung des Verfahrens, nicht 
in einer Verkümmerung des Begnadigungsrechts. Mo t iv e  S. 132. - Ueber prozes
sualische Fragen im Falle der Konnexität vgl. E 1 s aß S. 132 fg. 

1) H. S e u f f e  r t S. 152. 
2) Zustimmend L ö w e - He 11 w e g ,  Strafprozeßordnung S. 26; B e n n e c k e, 

Strafprozeßordnung § 12, Note 17; G. Meye r ,  Staatsrecht S. 575. 
3) Die Entsch. ist auch abgedruckt bei R e g e r ,  Ergänzungsband II, S. 132 ff. 

und bei H e i m  b e r g e r S. 128 ff., der ihr zustimmt. 
4) Von dem entgegengesetzten Grundsatz geht die oben S. 388 erwähnte Ent

scheidung hinsichtlich der Erhebung des Kompetenzkonflikts aus. In dem letzteren 
Falle bat aber die R e i c h s g e s e t z  g e b  u n g s e 1 b s t den Einzelstaaten das Recht 
erteilt, den Rechtsweg auszuschließen, also auch die Zuständigkeit des Reichsgerichts, 
solange es noch nicht endgültig entschieden hat. Im übrigen aber enthalten die 
reichsgesetzlichen Regeln über die Zuständigkeit der Gerichte einen solchen Vorbe
halt zugunsten der Einzelstaaten nicht. Da nun die Einzelstaaten nicht befugt sind, 
dem Reichsgericht Befehle zu erteilen und ihm die Entscheidung einer bei ihm an
hängigen Strafsache zu verbieten, so ist nach meiner Ansicht die von einem Landes-
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§ 94. Die Kosten und Gebühren*). 

Zwischen der staatsrechtlichen Gestaltung des Heerwesens und der
jenigen des Gerichtswesens im Deutschen Reiche besteht eine der 
wesentlichsten Verschiedenheiten darin, daß die Kosten des gesamten 
Heerwesens gemeinschaftliche sind, dagegen die Kosten des Gerichts
wesens von demjenigen getragen werden, dem die Gerichtsbarkeit zu
steht, also in der Hauptsache von den Einzelstaaten und nur hinsicht
lich der durch Reichsbehörden ausgeübten Gerichtsbarkeit von dem 
Reiche. Da die Gerichtsbarkeit aber zugleich eine Quelle sehr erheb
licher Einnahmen ist, so gilt der gleiche Grundsatz selbstverständlich 
auch von den Gerichtsgefällen; sie bilden ein Korrelat der mit Aus
übung der Gerichtsbarkeit verknüpften Finanzlasten. Man kann beides 
in dem Grundsatz zusammenfassen: Das Reich und die Einzelstaaten 
üben die ihnen zustehende Gerichtsbarkeit f ü r e i g e n e R e c h  n u n g 
aus. Hierin liegt der Grund für die erheblich größere Freiheit der 
Selbstverwaltung der Einzelstaaten auf dem Gebiete der Rechtspflege 
wie auf demjenigen des Heerwesens. Allein von einer souveränen 
Selbstbestimmung der Einzelstaaten ist auch in dieser Hinsicht keine 
Rede; sie sind vielmehr in den wichtigsten Beziehungen durch die vom 
Reiche aufgestellten Normen gebunden und auf die Anwendung. der
selben in den einzelnen Fällen beschränkt. Es gilt dies namentlich 
von denjenigen Einnahmen, welche einen unmittelbaren Zusammen
hang mit der Gewährung des Rechtsschutzes in den einzelnen Rechts
sachen haben und die deshalb mit der Einheitlichkeit der Gerichts
organisation und des gerichtlichen Verfahrens gleichmäßig geregelt 
werden mußten, von den Pr oz e ß  k o s t e n. Um das Verhältnis der 
Autonomie der Einzelstaaten zu der Gesetzgebung des Reiches zu be
stimmen, ist daher im wesentlichen folgende Unterscheidung zu 
machen: 

Die Autonomie der Einzelstaaten besteht hinsichtlich aller Kosten, 
welche als Staatsverwaltungskosten v o n  d e n  S t a a t s k a s s e n zu 
tragen sind, da in dieser Hinsicht für das Reich keine Veranlassung zur 

herrn verfügte Niederschlagung einer bei dem Reich sgericht an hängigen Strafsache 
wirkungslos. 

*) G e r i c h t s k o s t e n g e set z vom 18. Juni 1878 (Reichsgesetzbl. S. 141). Es 
wurde abgeändert durch das Reichsgesetz vom 17. Mai 1898 und in neuer Fassung 
bekannt gemacht am 20. Mai 1898 (Reichsgesetzbl. S. 659). Durch das Reichsgesetz 
vom 1. Juni 1909 wurde es von neuem abgeändert. P fa ffe r o t  h, Das deutsche 
Gerichtskostenwesen 8. Aufl., 1903; S y d o w , Gerichtskostengesetz 8. Aufl. 1907; 
W o c h i n g e r, Die Prozeßgebührengesetze. München 1899; R e i s e n e g g e r , Ge
richtskostengesetz 3. Aufl. München 1905; R i t t m a n  n , Das deutsche Gerichtskosten
gesetz 3. Aufl. Mann heim 1905; F r  e y d e ck, Das deutsche Gerichtskostengesetz und 
die Rechtsprechung der obersten Gerichte. Berlin 1889. Vgl. H e 11 w i g, System 
.§ 223 ff. Daselbst weitere Literaturangaben. 
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Bevormundung der Einzelstaaten gegeben war; dagegen greift die Reichs
gesetzgebung Platz hinsichtlich aller derjenigen Kosten, welche von den 
P a r t e i e n zu tragen sind, und zwar auch dann, wenn die Beträge 
zunächst von der Staatskasse zu zahlen und von den Parteien nur 
eventuell ihr zu ersetzen sind, wie z.B. Gebühren für Zeugen und Sach
verständige. 

Aus diesem Prinzip ergibt sich, daß sich die Aut o n o m i e  d c r 
E i  n z e 1 s t a a t e n erstreckt: auf alle sachlichen Ausgaben der Gerichts
verwaltung, auf die Höhe der Reisekosten, welche den Mitgliedern des 
Ausschusses zur Aufstellung der Dienstlisten zu gewähren sind, und 
insbesondere auf die Festsetzung der Gehalte und anderen Dienstein
künfle sowie der Pensionsverhältnisse aller im Justizdienste berufs
mäßig angestellten Beamten mit Einschluß der richterlichen. Für die 
Justizbeamten gibt es keine vom Reiche aufgestellten Normalbesoldungs
sätze wie für die Offiziere und Militärbeamten. 

Dagegen erstreckt sich die Reichsgesetzgebung unter Ausschluß der 
einzelstaatlichen Autonomie für den Bereich der ordentlichen streitigen 
Gerichtsbarkeit auf folgende Punkte: 

1. Di e V e r  p fl i c h t  u n g s g rün d e  z u r  Z a h 1 u n g oder zur 
Erstattung von Prozeßkosten. Dieselben sind in den Prozeßordnungen 
bestimmt 1). Die Frage, wer zur Tragung der Prozeßkosten verpflichtet 
ist, bildet einen Nebenbestandteil jeder rechtshängigen Sache und ist 
in jedem einzelnen Falle ex officio durch richterliche Entscheidung 
festzustellen 2). Eine nähere Erörterung dieser Verpflichtungsgründe 
ist ohne staatsrechtliches Interesse; sie beruhen auf dem durch die 
Natur der Sache gebotenen Prinzip, daß derjenigen Partei die Kosten 
des Verfahrens oder einzelner Teile desselben aufzuerlegen sind,

" 
welche 

diese Kosten veranlaßt hat 3). Hervorzuheben ist in dieser Hinsicht 
nur, daß die n o t w e n d igen Auslagen, welche einem freigesproche
nen oder außer Verfolgung gesetzten Beschuldigten erwachsen sind, 
der Staatskasse auferlegt werden kö n n e n  4). 

2. Die Ve r p fl i c h t u  n g s g rün d e z u r  S i  c h e r  h e i t s l e i s  tu n g. 
Im S t r a fp r o z e ß kann vor der gerichtlichen Entscheidung über 

1) Strafprozeßordnung § 427-505. Zivilprozeßordnung § 91 ff., Novelle von 1909. 
Gerichtskostengesetz § 86 ff. Vgl. den Beschluß der vereinigten Zivilsenate des Reichs
gerichts vom 15. Februar 1886. Entscheidungen in Zivilsachen Bd. 16, S. 291 ff. 

2) Strafprozeßordnung § 496. Zivilprozeßordnung § 308, Abs. 2. 
3) Hierüber finden sich Erläuterungen in sämtlichen Ko mm e n t a r e n zu den 

drei Prozeßordnungen und zum Gerichtskostengesetz. Ferner für den S t r a f p r o z e ß: 
M e v e s  in v. Holtzendorffs Handbuch Bd. 2, S. 497; Wi e d i n  g in v. Holtzendorffs 
Rechtslexikon Bd. 2, S. 567; U 11 ma n n , Lehrb. S. 648 ff. und Bi n d  i n  g, Grundriß 
S. 215 ff. - Für den Z iv i l  p r o  z e ß : En d e m a n  11 , Zivilprozeßordnung Bd. 3, 
S. 577 ff.; H i n s c h i u s im zitierten Rechtslexikon Bd. 2, S. 569; F i t  t i 11 g , Reichs
zivilprozeß § 94 ff.; H e  11 w i g a. a. 0. - Vgl. auch M e 11 g e r  in Grünhuts Zeitschrift 
Bd. 7, S. 656 ff. und jetzt besonders U n g e r ,  Handeln auf eigene Gefahr S. 104 ff. 
(2. Aufl., 1894). 

4) Strafprozeßordnung § 499, Abs. 2; § 505, Abs. 1. 
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einen A n t r a g auf Strafverfolgung dem Antragsteller die Leistung einer 
Sicherheit für die durch das Verfahren über den Antrag und durch 
die Untersuchung der Staatskasse und dem Beschuldigten voraus
sichtlich erwachsenden Kosten durch Beschluß des Gerichts auferlegt 
werden1). 

In b ü r g e r  1 i c h  e n Rechtsstreitigkeiten und bei Strafsachen in 
dem Verfahren auf erhobene Privatklage besteht eine zweifache Ver
pflichtung zur Sicherheitsleistung, sowohl dem Gegner als dem Fiskus 
gegenüber. 

a) D e r  Ge g e n p a r t e i ist auf deren Verlangen Sicherheit wegen 
der Prozeßkosten zu leisten von einem A u s 1 ä n d e r ,  welcher als 
Kläger auftritt, soweit nicht eine der im § 110, Ziff. 1-5 der Zivil
prozeßordnung aufgeführten Ausnahmen begründet ist 2) . 

b) D e m  F i s k u s ist Sicherheit für die Kosten unter dem Namen 
»G e b ü h r e n  v o r s  c h u ß« zu leisten. Der Gebührenvorschuß ist von 
dem Antragsteller für jede Instanz zu entrichten, auch von dem Wider
kläger und im Falle wechselseitig eingelegter Rechtsmittel von jeder 
Partei 3); ferner im Konkursverfahren von dem Antragsteller bei dem 
Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens, bei der Anmeldung einer 
Konkursforderung nach dem Ablaufe der Anmeldefrist, und bei dem 
Antrag auf Anordnung einer Sicherheitsmaßregel (Konkursordn. § 197, 
Abs. 2) 4); endlich in Strafsachen von dem Privatkläger oder dem
jenigen, welcher als Privatkläger eine Berufung oder Revision einlegt 
oder Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, sowie von dem Neben
kläger„ welcher eine Berufung oder Revision einlegt 6) . In Strafsachen 
beträgt der Gebührenvorschuß 10 Mark für jede Instanz, in bürger
lichen Rechtsstreitigkeiten so viel, wie die höchste Gebühr, welche für 
einen Akt der . Instanz zum Ansatze kommen kann; für Ausländer, 
welche als Kläger auftreten, wird der Betrag verdreifacht, wofern nicht 
eine der im § 85, Ziff. 1-6 des Gerichtskostengesetzes aufgeführten 
Ausnahmen begründet ist 6). Außerdem ist in bürgerlichen Rechts
streitigkeiten und im Strafverfahren auf erhobene Privatklage bei jedem 
Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher bare Auslagen ver
bunden sind, ein zur Deckung derselben hinreichender Vorschuß von 
dem Antragsteller zu zahlen i). 

3. B e f r ei u n g s g r ü n d e  von der Pflicht zur Zahlung der Ge
bühren oder des Gebührenvorschusses können im Wege der Autono-

1) Strafprozeßordnung § 174. 
2) Zivilprozeßordnung § 110, 111. Strafprozeßordnung § 419. Durch das Haager 

Abkommen über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905, Abschn. III ist die Forderung 
einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung gegen Angehörige eines der Vertrags
staaten ausgeschlossen. Vgl. dazu das Reichsgesetz v. 5. April 1909 (Reichsgesetzbl. 
S. 430) zur Ausführung des Abkommens §§ 5 ff. 

3) Gerichtskostengesetz § 81. 4) Gerichtskostengesetz § 82. 
5) Gericl;ttskostengesetz § 83. 6) Gerichtskostengesetz § 85, Abs. 1. 
7) Gerichtskostengesetz § 84. 
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mie von jedem Staate für das Verfahren vor seinen Gerichten anerkannt 
werden; demgemäß sind die landesgesetzlichen Vorschriften, welche 
für gewisse Rechtssachen oder für gewisse Personen in dem Verfahren 
vor den Landesgerichten Gebührenfreiheit gewähren, durch die Reichs
gesetzgebung unberührt geblieben 1 ) . Für das Verfahren vor dem Reichs
gericht kann die Befreiung von Gebühren durch kaiserliche Verordnung 
mit Zustimmung des Bundesrats gewährt werden 2). 

Jedoch sind reichsgesetzlich folgende Befreiungen von Gebühren 
und Gebührenvorschuß anerkannt: 

a) V o 11 e G e b ü h r e n fr ei h e i t steht zu dem Reich in dem 
Verfahren vor den Landesgerichten und den Bundesstaaten in dem 
Verfahren vor dem Reichsgericht 3). 

b) Befreiung von der Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten und 
e i n s t w e i 1 i g e Befreiung von der Berichtigung der rückständigen 
und künftig erwachsenden Gerichtskosten, einschließlich der Gebühren 
der Beamten, der den Zeugen und den Sachverständigen zu gewähren
den Vergütung und der sonstigen baren Auslagen, sowie der Stempel
steuer erlangt eine Partei in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten durch 
Bewilligung des A r m e n r e c h t s 4). Auf Bewilligung des Armenrechts 
hat nur Anspruch, wer außerstande ist, ohne Beeinträchtigung des 
für ihn und seine Familie notwendigen Unterhalts die Kosten des 
Prozesses zu bestreiten 5); es ist zu versagen, wenn die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung mutwillig oder aussichtslos 
erscheint 6). 

Ausländer haben auf das Armenrecht nur insoweit Anspruch, als 
die Gegenseitigkeit verbürgt ist 7), was in der Regel nur durch Abschluß 
eines Staatsvertrages geschehen kann�). Ueber das Gesuch um Be
willigung des Armenrechts entscheidet das Prozeßgericht, und zwar 

1) Gerichtskostengesetz § 98, Abs. 2. 
2) Gerichtskostengesetz§ 98, Abs. 3. Verordnung vom 24. Dezember 1883 (Reichs

gesetzbl. 1884, S. 1). 
3) Gerichtskostengesetz§ 98, Abs. 1. Die Gebührenfreiheit involviert aber nicht 

die Befreiung von der Pflicht, die erwachsenden A u s 1 a g e n zu ersetzen. In dem 
Gerichtskostengesetz werden durchweg Gebühren und Auslagen scharf voneinander 
unterschieden. Dies ist auch dadurch nicht abgeändert worden, daß jetzt nach§ 80a 
des Gesetzes die Auslagen nach Pauschsummen berechnet werden. Beschluß des 
Reichsgerichts Bd. 75, S. 311. 

4) Zivilprozeßordnung § 115, Ziff. 1 u. 2. Die Vorschriften der Zivilprozeßord
nung über das Armenrecht finden auch auf Konkurssachen Anwendung. Konkurs
ordnung § 72. Ebenso auf die freiwillige Gerichtsbarkeit. Reichsgesetz vom 17. Mai 

1898, § 14. 
5) Es ergibt sich hieraus, daß die Bewilligung des Armenrechts an juristische 

Personen u n z u  1 ä s s i g ist. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Bd. 33, 
S. 367. Der Nachweis der Bedürftigkeit ist zu führen durch ein ,.von der obrigkeit
lichen Behörde" der Partei ausgestelltes Zeugnis. Zivilprozeßordnung § 118, Abs. 2. 

6) Zivilprozeßordnung § 114, Abs. 1. 7) Ebendaselbst Abs. 2. 
8) Haa g e r  Abkommen über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905, Abschnitt IV. 
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erfolgt die Bewilligung für jede Instanz besonders 1) . Das Armenrecht 
kann zu jeder Zeit entzogen werden, wenn sich ergibt, daß eine Vor
aussetzung der Bewilligung nicht vorhanden war oder nicht mehr vor
handen ist, und es erlischt mit dem Tode der Person, welcher es 
bewilligt ist 2). Sobald die Partei, der das Armenrecht gewährt ist, 
ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie notwendigen Unter
halts dazu imstande ist, besteht für sie die Verpflichtung zur Nach
zahlung der Beträge, von deren Berichtigung sie einstweilen befreit war 3). 

c) Den Gerichten ist die Befugnis erteilt, Gebühren, welche durch 
eine unrichtige Behandlung der Sache o h n e  S c h u l d  der Beteiligten 
entstanden sind, n i e d e r  z u  s c h 1 a g e n  und für abweisende Bescheide, 
wenn der Antrag auf nicht anzurechnender Unkenntnis der Verhält
nisse oder auf Unwissenheit beruht, G e b  ü h r e n f r e i h e i t zu ge
währen 4). 

4. Reichsgesetzlich festgestellt ist die H ö h e d e  r G e b ü h r e n für 
das gerichtliche Verfahren 5) sowie das Verzeichnis derjenigen baren 
Auslagen, welche außer den Gebühren erhoben werden dürfen 6). Das
selbe gilt von den Gebühren und Auslagen, welche Gerichtsvollzieher 
für die ihnen obliegenden Geschäfte in den vor die ordentlichen Ge
richte gehörigen Rechtssachen erheben dürfen, jedoch nur insoweit 
eine der drei Prozeßordnungen Anwendung findet7). In dieser Hin
sicht ist indessen der Autonomie der Einzelstaaten ein, freilich sehr 
beschränkter, Spielraum gewährt 8) . Endlich sind auch die den Zeugen 
und Sachverständigen in den zur ordentlichen streitigen Gerichtsbar
keit gehörenden Rechtssachen zu gewährenden Vergütungen in dem 
Reichsgesetz vom 30. Juli 1878 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Mai 1898 (Reichsgesetzbl. S. 689) festgesetzt, sowie die Tage
gelder und Reisekosten der Schöffen und Geschworenen im Reichs
gesetz vom 29. Juli 1913. (Siehe oben S. 471.) 

5. Zum Zweck der Einziehung von Gebühren und Auslagen sind 
die Behörden im ganzen Bundesgebiet einander Beistand zu leisten 
verpflichtet. Die näheren Anordnungen hierüber sind vom Bundesrat 
zu erlassen 9). Auf Grund dieser Ermächtigung hat der Bundesrat in 
der Sitzung vom 23. April 1880 eine >>Anweisung« beschlossen 10) . 

1) Zivilprozeßordnung § 118, 119, 126, 127. Daher kann n a ch Er 1 e d i g u n g 
einer Instanz für dieselbe das Armenrecht nicht mehr bewilligt werden. Beschluß 
des Reichsgerichts vom 27. Juli 1880. Entscheidungen in Zivilsachen Bd. 2, S. 378. 

2) Zivilprozeßordnung § 121, 122. 3) Zivilprozeßordnung § 125. 
4) Gerichtskostengesetz § 6. 

5) Gerichtskostengesetz §§ 8-78. Fassung vom 20. Mai 1898 und 1. Juni 1909. 
6) Gerichtskostengesetz § 76 :ff. 
7) Gebührenordnung· für Gerichtsvollzieher vom 24. Juni 1878 (Reichsgesetzbl. 

S. 166 :ff.), Fassung vom 20. Mai 1898 (Reichsgesetzbl. S. 683). Gesetz über die Kon
sulargerichtsbarkeit � 73. 

8) § 24 u. 25 der zitierten Gebührenordnung. 
9) Gerichtskostengesetz § 99. 

10) Dieselbe ist abgedruckt im Zentralblatt für das Deutsche Reich 1880, S. 278. 
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6. Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor den G ewe r be
und Ka u f ma n n s g e r ic h t e n  wird eine einmalige Gebühr nach dem 
Werte des Streitgegenstandes von 1 Mark bis höchstens 30 Mark er
hoben 1 ) . In dem Spruch- und Beschlußverfahren der R e ic h s v e r
s ic h e r  u n g s b e h ör d e n werden Kosten des Verfahrens nicht er
hoben; wenn jedoch ein Beteiligter durch Mutwillen, Verschleppung 
oder Irreführung Kosten des Verfahrens veranlaßt hat, so können sie 
ihm ganz oder teilweise auferlegt werden 2). Nur in Spruchsachen der 
Kr a n k e nve r s  ich e r  u n g legt das Oberversicherungsamt dem unter
liegenden Teil eine Gebühr auf, welche je nach dem Werte des Streit
gegenstandes 1 bis 20 Mark beträgt 3). 

Für das V erfahren vor den K o n s u 1 a r g e r i c h t e n werden 
die im Gerichtskostengesetz festgesetzten Gebühren im doppelten Be
trage der Sätze erhoben 4). Dies gilt auch für die Sc h u t z g e b i e t  s
g e r  i c h  t e ,  jedoch ist der Kaiser ermächtigt, einfachere Bestimmungen 
vorzuschreiben 5). 

Ueber die Einziehung der für die Geschäfte des Reichsgerichts in Ansatz kommenden 
Kosten siehe die Dienstanweisung vom 13. März 1913 (Zentralbl. S. 399). 

1) Gewerbegerichtsgesetz § 58. Kaufmannsgerichtsgesetz § 16. Hinsichtlich der 
Auslagen findet § 79 des Gerichtskostengesetzes Anwendung. Siehe S e i d e  1 in 
Hirths Annalen 1909, S. 497. 

2) Reichsversicherungsordnung § 1802. Angestelltenversicherungsgesetz § 311. 

Die Barauslagen haben die Versicherungsträger zu erstatten. Reichsversicherungs
ordnung § 59, Abs. 2. Für jede am OVA. erledigte Spruchsache haben die dabei be
teiligten Versicherungsträger einen Pauschbetrag zu entrichten, der vom Bundesrat 
festgesetzt wird. Reichsversicherungsordnung § 80, Abs. 2 u. 3. Vgl. dazu die V er
ordnung des Bundesrats vom 8. Juni 1913 (Reichsgesetzbl. S. 318), welche eine Ueber
gangsbestimmung enthält. Für das Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt wer
den von den Parteien Kosten nicht erhoben, sie werden vom Reich getragen. Reichs
versicherungsordnung § 104. U eher die Erstattung der Parteikosten siehe Reichs
versicherungsordnung § 1670. 

3) Reichsversicherungsordnung § 1803. 
4) Konsulargerichtsbarkeitsgesetz § 73. 
5) Schutzgebietsgesetz § 6, Ziff. 7. 
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